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Junge Schweizer zur Bodenfrage

Um zu schweizerischen Verhältnissen zurückzukehren: Auch bei uns
beginnt man allmählich einzusehen, daß die Frage des Boden-Eigentums
alle Gebiete unseres Lebens beeinflußt. So recht bewußt wurde uns dies
mit dem zunehmenden Verkauf schweizerischer Liegenschaften an
Ausländer, ein Vorgang, der, ganz abgesehen von seiner politischen
Tragweite, die Grundstückpreise dank in- und ausländischem Spekulanton-
tum mächtig in die Höhe treibt und dadurch zum Teil die Grundlage
für die allgemeine Inflation bildet. Die Entrüstung über den Ausverkauf
der Heimat mußte notwendigerweise zur Frage nach der Berechtigung
des Grundstückhandels führen.

Hier scheint sich nun eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit
zwischen der älteren Generation anzubahnen, die noch dem liberalen
Prinzip absoluten Besitzrechts an Boden anhing und den Jungen, die es
ablehnen. So hat zum Beispiel die «T r i b ü n e der Jungen», die
sich im Schweizerischen «Beobachter» zu dieser Frage äußert (15.
Januar 1973) ausnahmslos den Standpunkt vertreten, daß Boden nicht
länger ein Handeisobjekt sein darf. So lautet eine Zuschrift: «Privater
Bodenbesitz ist abzuschaffen. Alle Grundstücke sollen in den Besitz der
Gemeinden übergehen. Wer Boden für irgendwelche Zwecke braucht
(Hausbau, Industrie, Gewerbe) kann diesen von der Gemeinde gegen
Entgelt bekommen, wobei er nur ein Nutzungsrecht besitzt, der Boden
selbst darf ihm nicht gehören».

Beachtenswert ist. daß auch junge Bauern für die Einschränkung
des Eigentumsrecht eintreten, aus der persönlichen Erfahrung heraus,
daß besonders in Ortschaften, die nicht rechtzeitig eine geordnete
Zonenplanung eingeführt haben — und das sind in der Schweiz noch viele —
die rapide steigenden Landpreise den Erwerb eines Heimwesens fast
verunmöglichen.

Es ist leider nicht damit getan, daß ein Baustopp verfügt und das
Bodenkaufsrecht an Ausländer eingeschränkt wird. Gerissene Advokaten

werden immer eine Möglichkeit, die gesetzlichen Bestimmungen zu
umgehen, ausfindig machen. Es hilft wirklich nur ein Verbot des
Grundstückhandels als Radikalmaßnahme, wie sie der Amerikaner Henry
G e o rg e vor hundert Jahren forderte. Gewiß würden damit noch nicht
paradiesische Zustände in unserem Lande anbrechen, und es bedürfte
noch vieler gesetzlicher Bestimmungen, um dem Prinzip zur vernünftigen
Anwendung zu verhelfen. Aber wie es zwecklos ist, für einen «h u m a-
n e n Krieg» einzutreten, statt für allgemeine Abrüstung (siehe den
Artikel S. 10), so muß auch hier das Übel an der Wurzel angepackt
werden, wenn man gerechtere Wohnverhältnisse für Alle herbeiführen
will. — Red.

22


	Junge Schweizer zur Bodenfrage

